




 

 

 

 

 

 

§ 18 

Dringliche Behandlung von Anträgen 

 

1) Wird für einen rechtzeitig schriftlich eingebrachten Antrag die dringliche Behandlung 

verlangt, so erteilt der Vorsitzende dem Antragsteller das Wort zur Begründung der 

Dringlichkeit. Zur Frage der Dringlichkeit ist von jeder Wahlpartei, außer der des 

Antragstellers, einem Redner das Wort zu erteilen. Dem Antragsteller steht das Recht auf 

das Schlusswort zu. Falls mehr als die Hälfte der anwesenden Gemeinderatsmitglieder für 

die Dringlichkeit stimmt, ist über den Antrag selbst die Wechselrede zu eröffnen und sodann 

Beschluss zu fassen. 

 

 

Beilage: 

§ 18 Abs 1 der Geschäftsordnung für den  

Gemeinderat 

idF des Gemeinderatsbeschlusses vom 18.3.2004 

 

 

 

 

Bearbeiter: Mag. Helmut Schmalenberg 

Tel.: +43 316 872-2320 

helmut.schmalenberg@stadt.graz.at 

 

Graz, 28.2.2013  



 

 

 

Verordnung des Gemeinderates der Landeshauptstadt Graz vom ............................., mit der die 

Geschäftsordnung für den Gemeinderat der Landeshauptstadt Graz vom 24.10.1968, GZ Präs. K-

314/4-1968, zuletzt geändert durch den Beschluss des Gemeinderates der Landeshauptstadt Graz 

vom 23.9.2010, GZ Präs. 10432/2003-34, geändert wird. 

 

Auf Grund von § 55 des Statutes der Landeshauptstadt Graz, LGBl. Nr. 130/1967 idF LGBl. Nr. 8/2012, 

wird verordnet: 

 

Artikel I 

 

Die Geschäftsordnung für den Gemeinderat der Landeshauptstadt Graz vom 24.10.1968, GZ Präs. K-

314/4-1968, zuletzt geändert durch den Beschluss des Gemeinderates der Landeshauptstadt Graz 

vom 23.9.2010, GZ Präs. 10432/2003-34, wird wie folgt geändert: 

 

1. § 18 Abs 1 lautet: 

 

(1) Wird für einen rechtzeitig schriftlich eingebrachten Antrag die dringliche Behandlung 

(Dringlichkeitsantrag) verlangt, so ist wie folgt vorzugehen: 

a) Von jedem Klub bzw. jeder Fraktion dürfen pro Gemeinderatssitzung nicht mehr als zwei 

Dringlichkeitsanträge gestellt werden. Mitglieder des Gemeinderates, die keinem Klub und keiner 

Fraktion angehören, haben das Recht, einen dringlichen Antrag zu stellen. 

b) Pro Klub oder Fraktion darf nicht mehr als ein Dringlichkeitsantrag eine Petition an eine andere 

Körperschaft im Sinne von § 45 Abs 2 Z 15 des Statutes der Landeshauptstadt Graz beinhalten. 

c) Zunächst erteilt die/der Vorsitzende dem/der Antragsteller/-in das Wort zur Begründung der 

Dringlichkeit des Antrags. 

d) Zur Frage der Dringlichkeit ist von jedem Klub und jeder Fraktion, außer jenem/r des/der 

Antragstellers/-in, eine Wortmeldung zulässig. Mitgliedern des Gemeinderates, die keinem Klub 

und keiner Fraktion angehören, ist einmal das Wort zu erteilen. Dem/der Antragsteller/-in steht 

das Recht auf das Schlusswort zu. 

e) Falls mehr als die Hälfte der anwesenden Gemeinderatsmitglieder für die Dringlichkeit stimmt, 

ist über den Antrag selbst die Wechselrede zu eröffnen und sodann Beschluss zu fassen. 

f) Bei der Wechselrede über den Antrag selbst darf Mitgliedern desselben Klubs oder derselben 

Fraktion insgesamt nicht mehr als zweimal das Wort erteilt werden. Klub- und fraktionslosen 

Mitgliedern des Gemeinderates steht eine Wortmeldung zu. 

g) Wenn ein Dringlichkeitsantrag von der Mehrheit der Mitglieder des Gemeinderates unterzeichnet 

ist, entfällt die Wechselrede und Abstimmung über die Dringlichkeit. Die Mitglieder des 

Gemeinderates können ihre jeweiligen Klubobleute bzw. Fraktionsvorsitzenden bevollmächtigen, 

Dringlichkeitsanträge für sie zu unterzeichnen. 

 

Artikel II 

 

Diese Verordnung tritt mit dem auf die Kundmachung folgenden Tag in Kraft. 

 

Der Bürgermeister: 

Mag. Siegfried Nagl 

GZ: 10432/2003-36 

 

Geschäftsordnung für den Gemeinderat 

 

 

 

 

Graz, 28.2.2013  
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